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eine Weise ausgießt oder auswirft, daß dadurch 
jemand beschädigt oder verunreinigt werden kann;

9. wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
Wasserstraßen Gegenstände, durch welche der freie 
Verkehr gehindert wird, aufstellt, hinlegt oder liegen
läßt ;

10. wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlich
keit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen 
Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen er
lassenen Polizeiverordnungen Übertritt.

§ 366 a
Wer die zum Schutze der Dünen und der Fluß- und 

Meeresufer sowie der auf denselben vorhandenen An
pflanzungen und Anlagen erlassenen Polizeiverordnungen 
Übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig 
D-Mark oder mit Haft bestraft.

§ 361
(1) Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark 

oder mit Haft wird bestraft:

1. wer ohne Vorwissen der Behörde einen Leichnam be
erdigt oder beiseite schafft, oder wer unbefugt einen 
Teil einer Leiche aus dem Gewahrsam der dazu be
rechtigten Personen wegnimmt;

2. wer den polizeilichen Anordnungen über vorzeitige 
Beerdigungen entgegenhandelt;

3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, 
soweit der Handel mit denselben nicht freigegeben 
ist, zubereitet, feilhält, verkauft oder sonst an andere 
überläßt;


